
Workshop „Neue Perspektiven für die Donau“                  
Die Mitwirkung der WSV bei der Umsetzung der WRRL und in 

weiteren Bereichen der ökologischen Aufwertung der Donau
Vortrag von Detlef Aster und Sabrina Betz, Regensburg den 18.09.2015
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Ziele der WRRL 

 Erreichung eines guten ökologischen und chemischen Zustands bzw. 

Potentials aller Oberflächengewässer und eines guten mengenmäßigen und 

chemischen Zustands aller Grundwasserkörper bis Ende 2015 (spätestens 

2027),

 Vermeidung einer weiteren Verschlechterung / Verschmutzung sowie Schutz 

und Verbesserung des Zustands bzw. Potentials aller Wasserkörper, 

 Ganzheitlicher ökologischer Ansatz von Quelle bis Mündung 

(Flusseinzugsgebiete),

 Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm für jede Flussgebietseinheit,

 Die Maßnahmenprogramme enthalten grundlegende und ergänzende 

Maßnahmen, die grundsätzlich geeignet sind, die Ziele der WRRL zu erreichen,

 Information und Anhörung der Öffentlichkeit (Transparenzerhöhung).
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Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeiten

 Inkrafttreten der WRRL am 22.12.2000,

 Umsetzung der WRRL in nationales Recht durch Neufassung des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 19.08.2002, im Rahmen der 

Neuregelung des Wasserrechts aktuell gültig in der Fassung vom 31.07.2009,

 In Bayern gilt seit dem 01.03.2010 eine Neufassung des Bayerischen 

Wassergesetzes (BayWG, Ausfertigung vom 25.02.2010).

 Zuständig für Umsetzung der WRRL sind die Bundesländer,

 Der Freistaat Bayern hat aktuell die Bewirtschaftungspläne und 

Maßnahmenprogramme für den 2. Bewirtschaftungszyklus aufgestellt,

 Derzeitiger Stand: Einarbeitung der Stellungnahmen im Rahmen der 

abgeschlossenen Öffentlichkeitsbeteiligung,

 GDWS – Ast. Süd hat mit Schreiben vom 22. Juni 2015 (3600P-143.1/26 

III) zur Vorbereitung der Erteilung des Einvernehmens Stellung 

genommen.



Auszug aus dem Maßnahmenprogramm

Quelle: Entwurf des Maßnahmenprogramms für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Donau, November 2014

OWK 1_F348, DO-km 2385,2  bis DO-km 2321,5  =  63,7 km 



Bundeswasserstraßen im bayerischen

FG Donau

 Der Zuständigkeitsbereich der GDWS – Ast Süd in der FG Donau erstreckt sich über den 

bayerischen Teil der Donau und Anteile des Main-Donau-Kanals, 

 Die Bundeswasserstraße Donau (inklusive Regen) erstreckt sich auf acht 

Oberflächenwasserkörper (OWK),

 Der Main-Donau-Kanal (inklusive Altmühl) teilt sich auf drei OWK im Flussgebiet Donau 

auf (die übrigen OWK liegen im FG Rhein)

 Der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm können durch deren konkrete 

Bezugnahmen auf die gesetzlichen Bewirtschaftungsziele die Verwaltungskompetenz 

des Bundes berühren

 Für solche Planungen und Maßnahmen ist das Einvernehmen der GDWS

– Ast. Süd – einzuholen (§ 7 Abs. 4 Satz 1 WHG)
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Wasserwirtschaftliche Unterhaltung –

rechtlicher Rahmen gemäß WHG 



Wasserwirtschaftliche Unterhaltung –

rechtlicher Rahmen gemäß WHG



 WSV obliegt als Eigentümerin der Bundeswasserstraßen die Pflege und Entwicklung der 

Gewässer (§§ 4, 40, 39 WHG),

 Wasserwirtschaftliche Unterhaltungsmaßnahmen müssen sich an den 

Bewirtschaftungszielen ausrichten (§ 27 ff WHG) und den Maßnahmenprogrammen der 

Länder entsprechen,

 Aufgabe der WSV bei der nicht verkehrsbezogenen wasserwirtschaftlichen Unterhaltung 

ist die Mitwirkung bei Erreichung ökologischer Ziele durch Erhaltung des 

Gewässerbetts, der Ufer und der Schiffbarkeit schiffbarer Gewässer sowie Erhaltung und 

Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit.

wasserwirtschaftliche Unterhaltung

Wasserwirtschaftliche Unterhaltung – Umfang 



Wasserstraßenrechtliche Unterhaltung –

rechtlicher Rahmen gemäß WaStrG



 Erhaltung der Schiffbarkeit (Sicherheit und Leichtigkeit),

 Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss,

 Verkehrssicherheit gewährleisten (u. a. Gehölzpflege),

 Belangen des Naturhaushalts Rechnung tragen,

 Die wasserstraßenrechtlichen Unterhaltungsmaßnahmen müssen die 

Bewirtschaftungsziele (§ 27 ff WHG) berücksichtigen. 

wasserstraßenrechtliche Unterhaltung

Wasserstraßenrechtliche Unterhaltung –
Umfang 



Verhältnis der wasserstraßenrechtlichen zur 

wasserwirtschaftlichen Unterhaltung

„Erhaltung und Förderung 

der ökologischen 

Funktionsfähigkeit des 

Gewässers“

Wasserwirtschaftliche 

Unterhaltung

Wasserstraßenrechtliche Unterhaltung 



 Die wasserstraßenrechtliche Unterhaltung ist über die wasserwirtschaftliche Unterhaltung 

hinaus eine Hoheitsaufgabe der WSV,

 Bei Binnenwasserstraßen nach Anlage zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 WaStrG umfasst sie 

Maßnahmen, die der Erhaltung des Gewässers als funktionierender Verkehrsweg dienen, 

nicht dagegen (weil lex specialis gegenüber Wasserrecht) z. B. Maßnahmen zur 

Verbesserung der Gewässergüte,

 Für nicht verkehrsbezogene Maßnahmen an einer Wasserstraße sowie für sonstige 

Binnenwasserstraßen gilt das WHG und das BayWG. 

Die WSV strebt als aktives Ziel an, im Rahmen der verkehrlichen Unterhaltung 

auch wasserwirtschaftliche Zielstellungen zu erfüllen.

Unterhaltungsmaßnahmen, die der Reinhaltung der Gewässer oder dem 

Hochwasserschutz dienen, sind weiterhin nicht Aufgabe der WSV, genauso 

wenig wie Ausbaumaßnahmen ohne Verkehrsbezug.

Verhältnis wasserstraßenrechtliche/ 
wasserwirtschaftliche Unterhaltung



Neue Aufgaben für die WSV nach WHG

 Wasserwirtschaftliche Unterhaltung nach §§ 4, 39, 40 WHG,

 Wiederherstellung und Erhaltung der Durchgängigkeit an bundeseigenen 

Stauanlagen der Bundeswasserstraßen nach § 34 Abs. 3 WHG.



Wasserwirtschaftlich durch die WSV des 

Bundes zu unterhaltende Flächen



Bei der Unterhaltung zu berücksichtigende Umwelt-

belange und dazugehörende gesetzliche Fachplanungen



Prüfschema:

Prüfung des Verschlechterungsverbots



Dokumentation der Prüfschritte



Dokumentation der Prüfschritte
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Umsetzungskonzept „Unterer Main“ –

Mitwirkung der WSV

 Im Zuge der Umsetzung der WRRL in Bayern wurden für den bayerischen Main 

Umsetzungskonzepte als fortführende Detailplanung des aktuellen Entwurfs des 

Maßnahmenprogramms für den bayerischen Anteil am FG Rhein für die 2. BWP 

erstellt. 

 Die abstrakten und lediglich auf die Oberflächenwasserkörper bezogenen 

Maßnahmenvorschläge aus dem Maßnahmenprogramm werden im 

Umsetzungskonzept konkretisiert und räumlich verortet.

 Umsetzungskonzept dient als Bindeglied zwischen Maßnahmenprogramm und 

Genehmigungsplanung,

 Die Abstimmung des Umsetzungskonzeptes erleichtert die Erteilung des 

erforderlichen Einvernehmens nach § 7 Abs. 4 Satz 1 WHG, soweit diese 

Abstimmungen im finalen Maßnahmenprogramm 2016 – 2021 übernommen 

werden.



Umsetzungskonzept „Unterer Main“ –

Mitwirkung der WSV

 In mehrtägigen Terminen wurden die vorgeschlagenen hydromorphologischen 

Maßnahmen zwischen Vertretern der Regierungen von Oberfranken und 

Unterfranken, der WWÄ Aschaffenburg, Bad Kissingen und Kronach sowie mit 

Vertretern der WSÄ Aschaffenburg und Schweinfurt, der Außenbezirke und der 

GDWS Ast. Süd abgestimmt. 

 Der Fokus lag ausschließlich auf Abstimmung der „Machbarkeit“ der 

vorgeschlagenen Maßnahmen.

 Fragen zur Art der Maßnahmen (wasserwirtschaftlicher Ausbau oder Unterhaltung), 

Träger der Maßnahme sowie der Kosten, wurden einverständlich nicht diskutiert. 

 Diese Fragen sind der Genehmigungsplanung (Detailplanung) vorbehalten.



Umsetzungskonzept „Unterer Main“ -

Maßnahmenplan



Abstimmung der Umsetzungskonzepte für die 

bayerische Donau

 Die WSV wird die wasserwirtschaftlichen Unterhaltung nur dann erfüllen 

können, wenn der Freistaat Bayern zur Umsetzung der WRRL entsprechende 

Umsetzungskonzepte auf Grundlage der Maßnahmenprogramme aufstellt.

 Das Umsetzungskonzept für den bayerischen unteren Main ist bereits ein 

gutes Beispiel für eine erfolgreiche Abstimmung und Kooperation zwischen 

den bayerischen Behörden und der WSV zur Umsetzung der WRRL an den 

Bundeswasserstraßen. 

 Bei der weiteren Aufstellung von Umsetzungskonzepten:

Bitte sprechen Sie uns an! 
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Projekt: Muster-Unterhaltungsplan 

„integrierte Unterhaltungspläne“ (langfristig): Verkehr + Ökologie

 Integration wasserstraßenrechtlicher und wasserwirtschaftlicher Unterhaltung,

 Erstellung eines Muster-Unterhaltungsplans: Pilotstrecke ist Stauhaltung 

Geisling (DO-km 2354, 20 bis 2381, 60). 



Bestandsplan der 

Biotoptypen

Projekt: Muster-Unterhaltungsplan 



Gefährdete/  

geschützte

Pflanzenarten und

FFH-Lebensräume

Projekt: Muster-Unterhaltungsplan 



Einschätzung der 

Biotoptypen

Projekt: Muster-Unterhaltungsplan 



Bestand der Fauna

Projekt: Muster-Unterhaltungsplan 



Zielkonzeption

Projekt: Muster-Unterhaltungsplan 



Spezielle 

Unterhaltungs-

anweisungen

Projekt: Muster-Unterhaltungsplan 
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Wiederherstellung der Durchgängigkeit –

gesetzlicher Rahmen gemäß WHG



Wiederherstellung der Durchgängigkeit -

Verantwortliche 

WSV

§ 34 Abs. 3 WHG

Wasserkraft

§ 35 WHG

Dritte, Land

§ 34 Abs. 1 und Abs. 2 WHG

(Land: Wasserrahmenrichtlinien-

(WRRL)-Planung)



Handlungskonzeption und 

Priorisierungskonzept der WSV

 Gesamt-Priorisierung von Maßnahmen zur Wiederherstellung der aufwärtsgerichteten 

Durchgängigkeit der bundeseigenen Stauanlagen der Bundeswasserstraßen,

 Wird derzeit fortgeschrieben.



Aktuelle Planungen zur Herstellung der 

Durchgängigkeit an der BWaStr Donau

Staustufe Umsetzungsphase Voraussichtlicher 

Baubeginn

Geisling 2. Umsetzungsphase Bis 2021

Kachlet 2. Umsetzungsphase Bis 2021

Straubing 2. Umsetzungsphase Bis 2021

Regensburg* 3. Umsetzungsphase Nach 2021

Bad Abbach* 3. Umsetzungsphase Nach 2021

* An der Staustufe Regensburg und Bad Abbach wurden jeweils Borstenfischpässe 

realisiert; derzeit wird deren ökologische Wirksamkeit geprüft, weitere Maßnahmen sind 

jedoch voraussichtlich erforderlich.
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Donauausbau und Berücksichtigung der 

Ergänzungsvorschläge A+

Beispielhafte Ergänzungsvorschläge:

• Teilrückbau von Uferversteinungen,

• Umbau und Optimierung von Bestandsbuhnen,

• Verbesserung der Anbindung von Altwassern

• Redynamisierung von Altwassern,

• Anlage von Kiesinseln,

• Kein Kolkverbau.



Donauausbau und Berücksichtigung der 

Ergänzungsvorschläge A+



Donauausbau und Berücksichtigung der 

Ergänzungsvorschläge A+

1. An der Zeitschiene für den Hochwasserschutz und damit auch 

für das laufende und das weitere Planfeststellungsverfahren 

wird von der WSV des Bundes und vom Freistaat Bayern 

festgehalten,

2. Es fand bereits eine ökologische Optimierung der Variante A 

durch die RMD Wasserstraßen GmbH statt,

3. Anregungen des BUND zum Abschnitt Straubing-Deggendorf 

werden im Rahmen des laufenden PFV behandelt,

4. Für den Abschnitt Deggendorf-Vilshofen kann der BUND sich 

in die landespflegerische Begleitplanung ab dem 4. Quartal 

2015 noch einbringen,

5. Weitere ökologische Optimierungen der Donau über die Zeit 

der PFV hinaus sind mittel- bis langfristige Perspektiven, die 

im Rahmen des „Runden Tisches“ der RvN behandelt werden, 

an dem sich die WSV des Bundes aktiv beteiligt. 



Donauausbau und Berücksichtigung der 

Ergänzungsvorschläge A+

Zone A: Vorrangzone Schifffahrtsweg

Zone B: Übergangs- und Pufferzone

Zone C: Ökologische Zone

Albert & Langer 

Ökologische Neuorientierung der Bundeswasserstraßenbewirtschaftung, 

UBA Text 40/2007



Donauausbau und Berücksichtigung der 

Ergänzungsvorschläge A+

Zone A: Vorrangzone Schifffahrtsweg

Zone B: Übergangs- und Pufferzone

Zone C: Ökologische Zone

Albert & Langer 

Ökologische Neuorientierung der Bundeswasserstraßenbewirtschaftung, 

UBA Text 40/2007

Donau bei Hainburg

Fahrrinnenbreite = 120 m

Flussbreite 250 – 300 m

MQ = 1930 m³/s



Enge Fahrinnenverhältnisse in der Donau mit 

geringem seitlichen Handlungsraum 

Der Handlungsspielraum wird vorrangig 

begrenzt durch: 

• die Gewährleistung der Verkehrssicherheit

und

• der Zuverlässigkeit/Kalkulierbarkeit der 

Fahrrinnenverhältnisse sowie

• einen wirtschaftlich vertretbaren 

und aufgrund begrenzter Ressourcen

leistbaren Unterhaltungsaufwand 

(Peilaufwand, Baggerungen,

Kennzeichnungen, etc.),

• ggf. Nutzungen Dritter (Fischerei, 

Freizeit, Gewerbe.

Fahrinnenbreite zwischen Straubing und Deggendorf = 75 m

Flussbreite = 150 – 200 m

MQ = 465 m³/s

Donau bei Bogen



Konkrete Beispiele für ökologische  

Maßnahmen – Flutmulde Rees im Rhein

Die Flutmulde Rees (Bauzeit 2009 – 2015)

Naturnaher Seitenarm des Rheins, etwa 3 km lang und bis zu 180 m breit.



Konkrete Beispiele für ökologische 

Maßnahmen - Elbe

Buhnenumgestaltung Elbe: Versuche u.a. mit Kerb- und Knickbuhnen



Konkrete Beispiele für ökologische Maßnahmen -

LIFE Projekt „Zugwiesen“ am Neckar

WSA Stuttgart mit der Stadt Ludwigsburg: „Zurück zur Natur“

• Auf fast 1 Kilometer Länge die Uferbefestigung naturnah umgestaltet

• Schaffung einer 17 Hektar großen Auenlandschaft

• Ein 1,7 Kilometer langer Bach verbindet die Lebensräume ober- und 
unterhalb der Staustufe Poppenweiler

• Gewässererlebnis: Aussichtsplattform auf einer kleinen Neckarinsel, 
Wege, Schautafeln
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Fazit

1. Der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm können 

durch deren konkrete Bezugnahmen auf die gesetzlichen

Bewirtschaftungsziele die Verwaltungskompetenz des Bundes berühren.

2. Ziele der wasserwirtschaftlichen Unterhaltung lassen sich an Bundes-

wasserstraßen am besten erreichen, wenn sie mit den Zielen der 

verkehrlichen Unterhaltung in einer Maßnahme verbunden werden.

3. Die WSV wird die wasserwirtschaftliche Unterhaltung an der Donau nur 

dann sinnvoll erfüllen können, wenn der Freistaat Bayern zur Umsetzung

der WRRL entsprechende Umsetzungskonzepte auf Grundlage der 

Maßnahmenprogramme aufstellt.

4. Zur praktischen Umsetzung der wasserwirtschaftlichen und verkehrlichen

Unterhaltung werden von der WSV zur Unterstützung unserer 

Außenbezirke vor Ort Arbeitshilfen und Unterhaltungspläne aufgestellt.



Fazit

5. Die bundesweite Umsetzung der ökologischen Durchgängigkeit erfolgt

aufgrund mit den Ländern abgestimmter Prioritäten.

6. An der Zeitschiene für den Hochwasserschutz und damit auch für das

laufende und das weitere Planfeststellungsverfahren für den Donauaus-

bau wird von der WSV des Bundes und vom Freistaat Bayern 

festgehalten .

7. Die Vorschläge A+ werden vorrangig im Zuge des Runden Tisches mit

aktiver Beteiligung der WSV weiter verfolgt. Für den wasserwirtschaft-

lichen  Ausbau ist die WSV des Bundes rechtlich nicht  zuständig!

8. Es gibt mittlerweile viele Beispiele an Bundeswasserstraßen mit guten

Kombinationen von verkehrlichen Unterhaltungsmaßnahmen  mit 

Berücksichtigung ökologischer Belange. Daran wird die WSV des Bundes

weiterarbeiten!



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

…. Fragen ????


